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Gesetz zur Neugliederung von Gemeinden des Land-
kreises Düren

Vom 24. Juni 1969

I. Abschnitt

Gebietsänderungen

§ 1 
(1) Die Gemeinden Niederzier und Oberzier (Amt Niederzier) werden zu einer neuen Gemeinde 
zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen Niederzier.

(2) Das Amt Niederzier wird aufgelöst. Rechtsnachfolgerin ist die Gemeinde Niederzier.

§ 2 
Die Gemeinden Merode und Schlich-D'horn (Amt Echtz) werden zu einer neuen Gemeinde zu-
sammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen D'horn.

§ 3 
Die Gemeinden Girbelsrath, Golzheim, Merzenich und Morschenich (Amt Merzenich) werden zu 
einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen Merzenich.

§ 4 
Die Gemeinden Froitzheim, Ginnick, Jakobwüllesheim, Kelz, Soller und Vettweiß (Amt Vettweiß) 
werden zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen Vett-
weiß.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 4

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/lrgv/gesetz/01012000-gesetz-zur-neugliederung-von-gemeinden-des-landkreises-dueren


§ 5 
Die Gemeinden Disternich, Gladbach, Lüxheim, Müddersheim und Sievernich (Amt Vettweiß) 
werden zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen 
Müddersheim.

§ 6 
Die Gemeinden Füssenich, Geich und Juntersdorf (Amt Vettweiß) werden zu einer neuen Ge-
meinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen Füssenich.

§ 7 
Die Gemeinden Berzbuir-Kufferath und Lendersdorf-Krauthausen (Amt Birgel) werden zu einer 
neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den Namen Lendersdorf.

§ 8 
Die Gemeinden Bogheim, Boich-Leversbach, Drove, Kreuzau, Stockheim, Thum, Üdingen und 
Winden (Amt Kreuzau) werden zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde 
erhält den Namen Kreuzau.

§ 9 
Die Gemeinden Bergstein, Brandenberg, Gey, Großhau, Hürtgen, Kleinhau und Straß (Amt Straß- 
Bergstein) werden zu einer neuen Gemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde erhält den 
Namen Hürtgenwald.

II. Abschnitt

Schlußvorschriften

§ 10 
(1) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden, Niederzier und Oberzier vom 26. Ju-
ni 1968 wird mit den Maßgaben bestätigt, daß § 2 Satz 1 des Gebietsänderungsvertrages keine 
Anwendung findet und in § 7 das Wort ,,oder" durch das Wort ,,und" ersetzt wird. [Anlage 1]

(2) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Geich-Obergeich, Merode und 
Schlich-D'horn vom 12. August 1968 wird mit folgenden Maßgaben bestätigt: [Anlage 2]

1. Der Gebietsänderungsvertrag gilt nicht für die Gemeinde Geich-Obergeich.

2. Die Vereinbarungen bezüglich der Auflösung des Amtes Echtz und der Zweckverbände finden 
keine Anwendung.

(3) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Ellen. Girbelsrath, Golzheim, Merze-
nich und Morschenich vom 19. August 1968 wird mit folgenden Maßgaben bestätigt: [Anlage 3]

1. Dieser Vertrag gilt nicht für die Gemeinde Ellen.
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2. § 9 Abs. 4 Satz 2 und 3 finden keine Anwendung.

(4) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Froitzheim, Ginnick, Jakobwülles-
heim, Kelz, Soller und Vettweiß vom 19. September 1968 wird mit der Maßgabe bestätigt, daß § 4 
Abs. 3 Satz 3 keine Anwendung findet. [Anlage 4]

(5) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Disternich, Gladbach, Lüxheim, 
Müddersheim und Sievernich vom 22. August 1968 wird mit der Maßgabe bestätigt, daß § 1 Abs. 
2 Satz 1 keine Anwendung findet. [Anlage 5]

(6) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Füssenich und Juntersdorf vom 28. 
August 1968 und die Bestimmungen des Oberkreisdirektors als untere staatliche Verwaltungsbe-
hörde in Düren vom 20. Februar 1969 über die Einzelheiten des Zusammenschlusses der Ge-
meinde Geich mit den Gemeinden Füssenich und Juntersdorf werden bestätigt. [Anlage 6, 6 a]

(7) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Berzbuir-Kufferath und Lendersdorf- 
Krauthausen vom 31. Juli 1968 wird bestätigt. [Anlage 7]

(8) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Bogheim, Boich-Leversbach, Drove, 
Kreuzau, Stockheim, Thum, Üdingen und Winden vom 12. September 1968 wird mit der Maßgabe 
bestätigt, daß § 9 Satz 5 keine Anwendung findet. [Anlage 8]

(9) Der Gebietsänderungsvertrag zwischen den Gemeinden Bergstein, Brandenberg, Gey, Groß-
hau, Hürtgen, Kleinhau und Straß vom 10. September 1968 wird mit der Maßgabe bestätigt, daß § 
3 Abs. 3 und § 7 keine Anwendung finden. [Anlage 9]

(10) Die Gebietsänderungsverträge werden außerdem mit folgenden Maßgaben bestätigt:

1. Die Vereinbarungen und die Regelungen über die Ernennung der Ortsvorsteher und ihrer Stell-
vertreter zu Ehrenbeamten oder zu ehrenamtlich Tätigen finden keine Anwendung.

2. Die Vereinbarungen zur Übernahme von Wappen, Siegeln oder Flaggen von einer bisherigen 
Gemeinde finden keine Anwendung.

3. Bauleitpläne werden nur übergeleitet, soweit es sich um rechtsverbindlich festgesetzte Be-
bauungspläne handelt.

4. Die Regelungen über die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus den Gebietsänderungs-
verträgen entfallen.

5. Die Frist für das Außerkrafttreten des bisherigen Ortsrechts wird auf zwölf Monate nach In-
krafttreten des Gesetzes festgesetzt.

6. Soweit Vereinbarungen über die Zweckbindung von Rücklagen getroffen sind, sollen die 
Rücklagen nach Möglichkeit im Rahmen der bisherigen Zweckbestimmung in den jeweiligen Ort-
schaften verwandt werden.
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§ 11 
Die Amtsvertretungen der Ämter Echtz, Merzenich, Vettweiß, Birgel, Kreuzau und Straß-Berg-
stein werden aufgelöst. § 2 der Amtsordnung in Verbindung mit § 29 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung gilt entsprechend.

§ 12 
Die Gemeinden D'horn, Füssenich, Hürtgenwald, Kreuzau, Lendersdorf, Merzenich, Müdders-
heim, Niederzier und Vettweiß werden dem Amtsgericht Düren zugeordnet.

§ 13 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1969 in Kraft.

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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